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Teilnahmebedingungen 
 

 

Wer kann teilnehmen? 
 

Schülerinnen und Schüler weiterführender Schulen in Nordrhein-Westfalen sind ab Klasse 
9 zum Wettbewerb „Demokratiepreis Schule“ eingeladen, teilzunehmen, z.B.: 
 

• Schulklassen 
• Jahrgangsstufen 
• Fachkurse 
• Projekt- und Arbeitsgruppen 

 
Ein Bewerberteam soll mindestens vier Schülerinnen und Schüler umfassen. Einzelne 
oder eine ganze Schule können sich nicht bewerben. 
 

Wie kann ein Wettbewerbsbeitrag aussehen? 
 

Die Beiträge sollen erkennen lassen, dass sich die Schülerinnen und Schüler besonders 
für die Stärkung demokratischen Verhaltens in der Gesellschaft einsetzen. Das kann auf 
unterschiedliche Art und Weise geschehen: Vom ehrenamtlichen Engagement im sozialen 
Bereich bis zur Gründung einer Bürgerinitiative, vom Literaturzirkel bis zum Theaterpro-
jekt. Eine neue Website, ein Musikstück oder ein selbst gedrehter Film – fast alles ist 
möglich, solange verantwortungsbewusstes Handeln in der Gesellschaft die Ideen und 
Projekte prägen und die Wettbewerbsbedingungen eingehalten werden. 

 

Wie sehen die Teilnahmebedingungen aus? 
 

Ein Projekt als Wettbewerbsbeitrag muss auf einen längeren Zeitraum angelegt sein und 
sollte mindestens ein Schulhalbjahr umfassen. Es darf nicht Teil des regulären Unterrichts 
sein und muss in Konzeption, Verlauf und Ergebnis nachprüfbar dokumentiert werden, 
damit es der Öffentlichkeit vorgestellt werden kann. Die Beiträge dürfen bisher in keinem 
anderen Wettbewerb eingereicht worden sein. 

 
Wie wird das Projekt dokumentiert 
 

Ein Projektbeitrag muss anschaulich dokumentiert werden. Dies kann schriftlich (max. 
drei Textseiten) oder digital in den gängigen Formaten geschehen. Film- oder Hörbeispie-
le dürfen in der Dokumentation nicht länger als 10 Minuten dauern. 
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Welche Bewerbungsunterlagen müssen noch eingereicht werden? 
 

Neben der Projektdokumentation gehört zu den Bewerbungsunterlagen das  vollständig 
ausgefüllte und unterschriebene Teilnahmeformular. Es umfasst neben einer Kurzbe-
schreibung incl. der Zielbeschreibung und dem Titel des Projekts auch ausführliche An-
gaben zur Teilnehmergruppe. Dies Unterlagen werden fristgerecht gesendet an: 

 
Demokratiepreis Schule  

AKADEMIE BIGGESEE 
Ewiger Str. 7-9 
57439 Attendorn 
Mail: info@akademie-biggesee.de  Betreff: Demokratiepreis Schule 

 

Wann ist der Bewerbungsschluss? 
 

Der Wettbewerb beginnt im Oktober 2010. Die Wettbewerbsbeiträge müssen vollständig 
bis zum 31. Januar 2012 in der Akademie Biggesee vorliegen. Später eingereichte und 
unvollständige Beiträge werden nicht berücksichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 

Wie setzt sich die Jury zusammen? 
 

Die Jury bewertet unabhängig die eingereichten Beiträge und legt die Gewinner fest. Sie 
besteht aus: 
 
Zwei Mitgliedern des Vorstandes des Vereins „Seminars für Staatsbürgerkunde 
e.V.“ (Träger der Akademie Biggesee), einem Vertreter von Schulen (z.B. Lehrer oder 
Schulleiter), einer Schülerin oder einem Schüler, der Leiterin der Landeszentrale für poli-
tische Bildung und dem Leiter der Akademie Biggesee. 

 
Was ist zu gewinnen? 
 

Insgesamt werden in diesem Wettbewerbsdurchgang Preise in Höhe von 3.000 €  verge-
ben. Der erste Preis wird mit 1.500 € belohnt, der  zweite Preis mit 1.000 € und der drit-
te Preis mit € 500. Die Preise werden in einer öffentlichen Feierstunde in der Akademie 
Biggesee im April 2012 überreicht.  
 
 

Mit dem Einreichen von Wettbewerbsbeiträgen erkennen die Teilnehmenden die Teilnahme-
bedingungen an. Die Akademie Biggesee behält sich vor, die Beiträge oder Teile der Beiträge 
in eigenen Publikationen schriftlicher oder digitaler Art und in Ausstellungen zu veröffentli-
chen. 
 
Attendorn, im Oktober 2010  




